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 Förderung der Bauhandwerkerausbildung 

Eine/e MitarbeiterIn will die Bauhandwerkerschule besuchen? Dann nutzen Sie das Förderungs-
 angebot des Arbeitsmarktservice Wien. Sie erhalten für die Dauer der Bauhandwerkerausbildung 
 Ihrer MitarbeiterInnen einen Zuschuss. 

Wer 

Diese Förderung erhalten alle Betriebe, 
deren Inhaber Mitglieder der 
Bundesinnung des Baugewerbes, der 
Zimmermeister, der Steinmetzmeister oder 
des Fachverbandes der Bauindustrie sind. 
Die personaldisponierende Stelle Ihres 
Unternehmens muss in Wien sein. 

Was 
• Das AMS Wien fördert die 

Bauhandwerkerausbildung für 
saisonbeschäftigte ArbeitnehmerInnen, 
die während der gesamten Schulungs-
dauer in einem vollversicherungs-
pflichtigen Arbeitsverhältnis stehen. 

• Für TeilnehmerInnen, die mehr als 25% 
der Ausbildung versäumen und die 
jeweilige Klasse nicht oder nicht positiv 
abschließen, wird keine Beihilfe 
ausbezahlt. 

• Ausbildungswiederholungen werden 
nicht gefördert, wenn für den Besuch 
derselben Klasse früher Beihilfen 
ausbezahlt wurden. 

Wo 

Arbeitsmarktservice Huttengasse mit dem 
Fachzentrum für Bauwesen, 1160 Wien, 
Huttengasse 25. 

Wie viel 

Die Beihilfe beinhaltet den Lohn-
/Gehaltskostenersatz im Ausmaß von 2/3 des 
kollektivvertraglichen geregelten 
Bruttolohnes für den Besuch von 
Bauhandwerkerschulen zuzüglich 
Lohnkostenanteile im Ausmaß von 55%. 

Wie lange 

Die Förderdauer beträgt insgesamt 14 
Wochen pro Schuljahr. 

Weihnachtsferien werden nicht gefördert, die 
Entlohnung erfolgt aus der Bauarbeiter-
urlaubskasse, wenn noch Urlaubsanspruch 
besteht. 

Die Semesterferien sind in der Förderdauer 
(14 Wochen) enthalten. 

Falls der/die ArbeitnehmerIn in den 
Semesterferien oder im übrigen Ausbildungs-
zeitraum Gebührenurlaub oder Zeitausgleich 
durch Abbau von Plusstunden beansprucht, 
erfolgt für diese Zeit keine Förderung des 
AMS. 

Mit jedem neuen Schuljahr beginnt eine neue 
Förderperiode. 

Das Förderbegehren muss vor Schulungs-
beginn eingebracht werden. 

AMS Wien: (01) 87871-0 
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